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Auch attac Nürnberg spricht sich gegen den CSU-Entwurf für ein bayerisches Versammlungsgesetz aus. 

Durch die Androhung von empfindlichen Strafen bei kleinen Verstößen und die Weitergabe personenbezogener Daten an die Polizei ist zu befürchten, dass kaum mehr jemand bereit ist, eine Versammlung zu organisieren oder an ihr teilzunehmen.

· Wenn der Veranstalter nach Aufforderung die persönlichen Daten aller Ordner nicht vollständig und fehlerfrei mitteilt, kann eine Geldbuße von bis zu 3.000 € verhängt werden. 

· Ein Versammlungsleiter muss zukünftig geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass aus einer Versammlung heraus Gewalttätigkeiten begangen werden – und ggf. die Versammlung rechtzeitig für beendet erklären. Unterläßt er dies, muss er mit einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe rechnen. 
Den friedlichen Ablauf einer Versammlung sicherzustellen, ist jedoch Aufgabe der Polizei. Einem Versammlungsleiter sollten keine polizeiliche Aufgaben übertragen. werden.

· Wer wird noch bereit sein, sich als Ordner zur Verfügung zu stellen, wenn er weiß, dass gespeichert wird, an welchen Versammlungen er teilnimmt? 
Nach gegenwärtig gültigem Recht ist nur die Anzahl der Ordner der Polizei zu melden, nicht die persönlichen Daten.

· Auch Demonstranten sind  vor Bußgeldern nicht sicher. Wer z. B. eine aufgelöste Versammlung nicht unverzüglich verlässt, muss mit einer Geldbuße von 3.000 € rechnen. 
Was ist, wenn ein Demonstrant die Auflösung der Versammlung als ungerechtfertigt ansieht? Er darf nicht darüber diskutieren, sondern muss sich unverzüglich entfernen. 

Diese wenigen Beispiele aus dem bayerischen Gesetzesentwurf zeigen: Dieses Gesetz ist ein Versammlungsverhinderungsgesetz. Der Gesetzesentwurf kann den Anspruch, das Versammlungsrecht in einer vernünftigen, überschaubaren Art und Weise zu regeln, an keiner Stelle einlösen. 

Die bayerische Staatsregierung gibt an, dass ein Hauptzweck der Neuregelung des Versammlungsrechts sei, bessere Beschränkungsmaßnahmen für rechtsextremistische Versammlungen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel kann nach diesem Entwurf eine Versammlung aufgelöst werden, wenn die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder ethischer Anschauungen besteht. Diese Formulierung bietet jedoch einen weiten Interpretationsspielraum. Es wäre doch einfacher und sinnvoller, im Versammlungsgesetz klar zu stellen, dass rechtsextremitisches Gedankengut nicht verbreitet werden darf. 

Wir fordern die CSU auf, das bayerische Versammlungsgesetz nicht - wie geplant -, noch im Juli zu verabschieden. Wegen der Bedeutung des Versammlungsrechts muss vor Verabschiedung eine breite gesellschaftliche Diskussion geführt werden. Die Leitlinie sollte sein: Wie kann man den Bürger ermutigen, sein Versammlungsrecht wahrzunehmen! 
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